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Verordnung zum Bundesgesetz über die eidg. Volkszäh lung  -  Anhörung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 31. Juli 2008 laden Sie uns ein, zur oben genannten Vorlage Stellung zu 
nehmen, dafür danken wir Ihnen.  

Es erscheint uns sinnvoll, durch eine optimale Kombination der verfügbaren Quellen und Metho-
den den Aufwand für die „Volkszählung“ zu senken und insbesondere auch die Bevölkerung zu 
entlasten. Gleichzeitig erscheint es möglich, durch die intensivierte Verwendung von Registerdaten 
die Dichte der statistischen Daten sogar zu erhöhen. Um weiterhin eine hohe Datenqualität und 
Aussagekraft zu garantieren, werden dadurch die Ansprüche an die Harmonisierung der Register-
daten und die Kombination der unterschiedlichen Datenquellen stark ansteigen. Dies sollte jedoch 
mit den immer besseren technologischen Möglichkeiten und den geplanten Massnahmen grund-
sätzlich realisierbar sein. 

Die vorliegende Verordnung schafft mit mehreren Erhebungstypen, unterschiedlichen Daten-
quellen und Stichprobengrössen sowie der Möglichkeit zur Aufstockung ein sehr vielfältiges 
Instrumentarium. In diesem Sinne sind wir etwas überrascht, dass man sich bei der Omnibus-
Umfrage zum voraus mehr oder weniger fix auf einen bestimmten Umfang festlegen will und 
zudem die Möglichkeit zur Aufstockung nicht vorsieht. Diese Einschränkung scheint zum jetzigen 
Zeitpunkt, da die zu bearbeitenden Themen noch nicht definitiv festgelegt sind, nicht unbedingt 
notwendig zu sein.  

Die statistische Erfassung des Landwirtschaftsbereichs erfolgt jetzt schon grösstenteils über 
administrative Datenquellen. In diesem Sinne ist die Landwirtschaft von der vorliegenden Ver-
ordnung wenig betroffen. Die vorgesehene Reduktion der Befragungen ist aber auch für die land-
wirtschaftliche Bevölkerung eine willkommene Entlastung. Insbesondere aus diesem Grund, aber 
auch wegen der generellen Vereinfachung und besseren Nutzung von vorhandenen Daten be-
grüssen wir diese Vorlage.  

 
Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Bauernverband 
 
 

Hansjörg Walter Jacques Bourgeois 
Präsident Direktor 
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